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1659 [ Juli 21 . ] A
ABSCHIED DER JAHRRECHNUNG VON BADEN

"Demnach bey Abgang des Alten Landvogts der Freyen Embteren . . . Johan Fetter

Trinkht er  dess Rahts [von Stadt und Amt] Zue Zug , Ambtsrechnung

sich Streit erhebt ; ob die Jenige fräffel und Buesswürdige Sachen , so sich

in der Statt Bremgarten ins Landtvogts audientzen in seiner Herrberg [ norma¬

lerweise war dies der Engel zu Bremgarten ] , wie auch in der hochoberkheitli-

chen Cantzley [Landschreiberei in der Wätismühte ] , von den JJnderthanen oder

anderen sich begeben , von dem Landtvogt oder aber von Schuttheiss und Raht

[von ] Bremgarten abgestrafft werden sollen.

Habendt die . . . [ in den ] Freyen Embteren reg . Orth der Zeit auff . . . der

Jahrrechnung Zue Baden im Ergeüw sich befindenden H. Ehrengesandte , nach ver¬

nommen . . . bricht des Landtvogts und Landtschreibers [Beat Jakobi.

Zurtauben ] auch eines Ehrenausschütz von der Statt Bremgarten sich dergestat-

ten Erkhlert , dass es Einfeltig bey der Anno 1637 deswegen gemachter Ornung

[Verwaltungsreform von 1637 ] , Jnsonderheit der Cantzley halber , verbleiben

solle , mit diser Erleüterung das hinfürter in des Landvogts herberg altes das

sich Bueswürdiges Zuetragt auch Jnerthalb Zwo Stunden nach des Landtvogts und

Landschreibers verreisen und abtreten dergtichen beschehen möchte , Kan [von]

den hochoberkheittichen beambteten erörteret , und die buesen Zue handen der
2

7 reg . orthen bezogen werden.

Aldiewit dan mehrmoll und sonderlich bey diser conferentz vorkhomen , und auch

von H. Landtvogt . . . Trinkhlern . . . vorgebracht worden , dass der Landtschrei-

ber in freyen Embteren [ Beat Jakob I . Zurlauben ] , welcher in abwesenheit der

Landtvogten , in Namen der 7 reg . orthen Zue Bremgarten residiert , in proces-

sionen , öpffem undt Öffentlichen Kirchgängen , von dem Magistrat [ Schuttheiss

und Rat ] dasetbsten gar schtechtlich respectiert werde , So Zue benemmung der

. . . ohrten eignen reputation und authoritet Reiche , auch nit Wenigem befremb-

den , so woll frömbder als dero Underthanen setbsten ausschlagen Thue , Jn deme

er dem gedachten Magistrat auch sogar Jhren dieneren Nachgehen müessen.  I

Darüber ist Erkhendt worden , Zue erhaltung der reg . 7 orthen schuldigen re-

spects , das von angeregten von Bremgarten der Landtschreiber solcher gestat¬

ten , als es von der Mehr woll erdachten . . . ohrten und Jhres Landtvogts we¬

gen , sich bitlich Zimmet . . . , auch in andern dergtichen orthen guetwiltig
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geuebt wird fortan gehalten 3 und wo fehr etwan auch ein Landtvogt bey sol¬

cher begegnus sich einbefiiideii möchte 3 als dan die Form mit beiden hochober-

kheitlichen Ambt leüthen 3 der praeminentz halber Zue gleich wie in der Statt

Baden und Frauwenfeld gebrucht werden . "

"Cop/e ?n.ojeeti > J6t abeA ein andere onmb [an deA JahM.eeknu.ngJ Zu Baden
u^ geAezt mtiden 1659"

1 ) s . SSRQ Aargau II/8 , 446 Pt . 8 ; EA V 2 , 1703 Art . 31
2 ) s . EA VI 1 , 1346 Art . 68
3 ) s . SSRQ Aargau II/8 , 596 - 597

Kopie . Dorsualnotiz von Beat Jakob I . Zurlauben
AH 49 , 367 - 368 - Blatt 368 r  leer
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